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Zitat

Original von eulenspiegel
Das stimmt so nicht. In Baden-Württemberg sind Klassenarbeiten in den
weiterführenden Schulen anzukündigen, in der Grundschule müssen sie nicht
angekündigt werden.

Gruß Annette

Du hast Recht. Ich hatte das Kleingedruckte überlesen. §8 der Notenverordnung gilt nicht an
Grund- und Sonderschulen.

An Grundschulen gilt die Verordnung über die Schülerbeurteilung. Diese legt in §2 zwar die
Anzahl der Arbeiten fest, trifft aber keine Aussage über die Ankündigungspflicht. Festgelegt ist
dort nur, dass an Montagen und am Tag nach einem Feier-/Ferientag keine schriftlichen
Arbeiten geschrieben werden dürfen.

Wobei ich die Arbeiten dennoch wegen der Fairness und Transparenz der Notenbildung
ankündigen würde.
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